
14.4.2.
Die Hochschullehrer, 
wissenschaftlichen Mitarbeiter,
Aspiranten und Forschungsstudenten.
Die akademischen Grade

Die Aufgaben der Hochschulen in Erziehung, 
Ausbildung, Weiterbildung und Forschung 
werden von Hochschullehrern und wissen
schaftlichen Mitarbeitern wahrgenommen.

Hochschullehrer sind die an den Universi
täten und Hochschulen für die Ausbildung und 
Erziehung der Studenten, für die Weiterbil
dung und in der Forschung tätigen Wissen
schaftler.30

Hochschullehrer sind:
- ordentliche Professoren,
- Honorarprofessoren,
- außerordentliche Professoren,
- Hochschuldozenten,
- Honorardozenten,
- außerordentliche Dozenten und
- Professoren bzw. Dozenten mit künstleri

scher Lehrtätigkeit.

Als Hochschullehrer kann berufen werden, 
wer bereit und fähig ist, den Aufgaben, Rech
ten und Pflichten eines Hochschullehrers ge
mäß § 1 HBVO nachzukommen, und wem die 
Facultas docendi erteilt wurde. Die Berufung 
zum ordentlichen Professor setzt das Vorhan
densein eines Lehrstuhls (Planstelle), die zum 
Hochschuldozenten das Vorhandensein einer 
Dozentur (Planstelle) voraus.

Hochschullehrer aller Hochschulen wer
den ausschließlich vom Minister für Hoch- und 
Fachschulwesen berufen. Sofern die Hoch
schule dem Ministerium für Hoch- und Fach
schulwesen nicht direkt untersteht, erfolgt die 
Berufung auf Vorschlag des Leiters des zustän
digen zentralen Staatsorgans. Auf der Grund
lage der Berufung wird das Arbeitsrechtsver
hältnis zwischen dem Hochschullehrer und der 
Hochschule begründet.

Neben den Hochschullehrern tragen die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter eine hohe Ver
antwortung für die Ausbildung und Erziehung 
der Studenten zu sozialistischen Persönlichkei
ten, für die Weiterbildung und die For
schung.31

Wissenschaftliche Mitarbeiter sind insbesonde
re:

- wissenschaftliche Assistenten mit befriste
tem Arbeitsrechtsverhältnis und Assistenz

ärzte bzw. Assistenzzahnärzte in der Fach
arztausbildung,

- wissenschaftliche Assistenten mit unbefriste
tem Arbeitsrechtsverhältnis und Assistenz
ärzte bzw. Assistenzzahnärzte mit Facharzt
anerkennung,

- Lehrer im Hochschuldienst und Lektoren,
- wissenschaftliche Oberassistenten und Ober

ärzte,
- wissenschaftliche Sekretäre.

Die Beziehungen der wissenschaftlichen Mit
arbeiter zur Hochschule sind grundsätzlich ar
beitsrechtlicher Natur. Für die Begründung, 
Ausgestaltung und Beendigung ihrer Arbeits
rechtsverhältnisse gilt das AGB i.V. m. der 
MVO.

Einen besonderen Status an den Hochschu
len haben die wissenschaftlichen Aspiranten32 
und Forschungsstudenten33, die sich in einem 
verwaltungsrechtlich ausgestalteten Ausbil
dungsverhältnis befinden. Im Rahmen ihrer 
Ausbildung sind sie unter Anleitung eines wis
senschaftlichen Betreuers vor allem in die For
schungsarbeit mit dem Ziel des Erwerbs des 
akademischen Grades „Doktor eines Wissen
schaftszweiges“ einbezogen. Im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Aspirantur ist auch der Er
werb des akademischen Grades „Doktor der 
Wissenschaften“ möglich.

Formen der wissenschaftlichen Aspirantur sind:
- die planmäßige Aspirantur, die drei Jahre 

umfaßt. In dieser Zeit ruht das Arbeitsrechts
verhältnis zwischen dem Aspiranten und dem 
delegierenden Betrieb. Die planmäßigen 
Aspiranten erhalten ein Stipendium;

- die außerplanmäßige Aspirantur, die vier
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